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RS OGH 1971/10/5 4Ob65/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1971

Norm

ABGB §1162b

BRG §18

Rechtssatz

Auch im Fall einer berechtigten Austrittserklärung behält ein Betriebsratsmitglied seine vertragsmäßigen

Entgeltansprüche bis zu dem Zeitpunkt, in dem es ordnungsgemäß hätte gekündigt werden können, also bis zum

Erlöschen seines Betriebratsmandats.

Entscheidungstexte

4 Ob 65/71
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